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01. Vorbemerkung 
 
Am Anwesen Schechener Straße 15, Fl. Nr. 486 (Gebäude West) wird seit 2012 eine Biomasseanlage be-
trieben. Durch Verbrennung von naturbelassenen Hackschnitzeln wird hier Strom und Wärme erzeugt. 
Der Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist, während mit der Wärme ein derzeit privates Wärme-
netz in Lohen bedient wird (ca. 10 Abnehmer). Die überschüssige Wärme wird zum Trocknen der selbst 
benötigten Hackschnitzel sowie zum gewerblichen Lohntrocknen für Hackschnitzel, Heuballen, Körner-
mais, Sojabohnen, etc. verwendet.  
Im Laufe der vergangenen 10 Jahre wurde die bestehende Anlage in mehreren Schritten auf eine Leis-
tung von aktuell ca. 225 kW elektrisch und ca. 330 kW thermisch erweitert. Im Jahr 2022 wurden durch 
die Anlage über 1,4 Mio. kWh Strom ins öffentliche Netz eingespeist. Mit dieser Strommenge können rund 
360 Vier-Personen-Haushalte versorgt werden. Somit konnten 2022 rechnerisch ungefähr ein Viertel aller 
Privathaushalte in der Gemeinde Schechen mit Strom aus dieser Anlage versorgt werden. Zusätzlich ent-
steht bei der Stromerzeugung durch die Hackschnitzelverbrennung Wärme, die zur Beheizung und 
Warmwasserbereitung für Gebäude genutzt werden kann (Nahwärme/Fernwärme). Aus diesem Grund 
erweitert die INNergie GmbH ihr bereits bestehendes Wärmenetz in Schechen nach Süden bis nach Lo-
hen und nimmt zukünftig Wärme aus der Biomasseanlage ab. Eine entsprechende Anbindeleitung 
wurde zwischenzeitlich in der Schechener Str. verlegt. Entsprechende langfristige Liefer-/ und Abnahme-
verträge wurden vereinbart. 
Um die Wärmeversorgung des künftig erweiterten Wärmenetzes, insbesondere in den Spitzenzeiten  
sicherzustellen, ist die Installation eines Not-/ Spitzenlastkessels erforderlich. An dem bestehenden Stand-
ort auf Fl. Nr. 486 (West) lässt sich eine solche Anlage aus Platzgründen nicht mehr realisieren, weshalb 
vom Betreiber beabsichtigt wird, eine neue Anlage auf der Außenbereichsfläche Fl. Nr. 559 (östlich des 
Anwesens Schechener Str. 15) zu errichten. Ein entsprechender Bauantrag für ein Heiz- und Trocknungs-
gebäude und die dafür notwendigen befestigten Freiflächen wurde für die Bauausschusssitzung der 
Gemeinde Schechen vom 24.01.2023 gestellt. Nachdem es sich bei dem geplanten Bauvorhaben aller-
dings nicht um ein privilegiertes Vorhaben handelt und eine Genehmigung auf Basis von §35 BauGB 
demnach nicht erteilt werden kann, wurde in Vorabstimmung mit der Gemeinde Schechen, dem Land-
ratsamt Rosenheim und der Regierung von Oberbayern abgeklärt, inwieweit ein Bebauungsplan zur Er-
langung eines Baurechtes für die geplante größere Anlage aufgestellt werden kann.  
In seiner Sitzung am 20.06.2023 hat der Gemeinderat von Schechen den Aufstellungsbeschluss zu einem 
qualifizierten Bebauungsplan gefasst. 
 
Das Erfordernis der Bauleitplanung ergibt sich vorrangig: 
- aus einer vorausschauenden, nachhaltigen und regenerativen Stromerzeugung sowie einer Wärme- 

erzeugung für Lohen und Teile von Schechen 
- aus der Weiterentwicklung und Zukunftssicherung bereits bestehender, dezentraler Netze und Anla-

gen der regenerativen Strom- und Wärmeerzeugung 
 

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach § 2ff BauGB erstellt. 
Um dem Entwicklungsgebot nach §8(2)1 BauGB nachzukommen, wird dabei der Flächennutzungsplan 
parallel zum Bebauungsplanverfahren geändert. 
 
 
 
02. Ziele 
 
- Entwicklung eines Sondergebietes „Energieerzeugung/ Fernwärme“ für die vorgesehenen Nutzun-

gen  
- Randeingrünung des  Sondergebiets in Verbindung mit den Ausgleichsflächen 
- Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Ver-

bindung mit der Randeingrünung 
 
 
 
03. Berührte Ziele und Grundsätze der Raumplanung 

 
Landesentwicklungsprogramm Bayern i.d.F. der Teilfortschreibung vom 01.01.2020 

Die Energieversorgung soll durch den Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin sichergestellt 
werden. Hierzu gehören insbesondere: 
- Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, 
- Energienetze sowie 
- Energiespeicher. 
(LEP 6.1.1) 
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Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 
Die verstärkte Erschließung und Nutzung der erneuerbaren Energien – Windkraft, Solarenergie, Wasser-
kraft, Biomasse und Geothermie – dienen dem Umbau der bayerischen Energieversorgung, der Ressour-
censchonung und dem Klimaschutz. Nach dem Bayerischen Energiekonzept „Energie innovativ“ sollen 
bis 2021 die Anteile der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Bayern auf über 50 v.H. gesteigert 
werden. Die Ausweisung von Flächen für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
hat raumverträglich unter Abwägung aller berührten fachlichen Belange (u. a. von Natur und Land-
schaft, Siedlungsentwicklung) zu erfolgen. (zu LEP 6.2.1) 
Die Potenziale der Bioenergie sollen nachhaltig genutzt werden. (LEP 6.2.5) 
 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur 
sollen vermieden werden. (LEP 3.3) 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Biomasseanlagen sind keine Siedlungsflächen im Sinne dieses Ziels 
(zu LEP 3.3) 
 

Regionalplan 18 Südostoberbayern i.d.F. der Teilfortschreibung vom 30.05.2020 
Die Energieversorgung der Region soll flächendeckend gesichert bleiben. Die weitere Entwicklung soll 
sich nachhaltig vollziehen. Dabei soll darauf hingewirkt werden, die Energienachfrage zu verringern und 
verstärkt erneuerbare Energiequellen zu nutzen. 
Bauliche Maßnahmen sind so schonend wie möglich in die Landschaft einzupassen und entsprechend 
durchzuführen. Verteilungsleitungen sollen gebündelt werden. (RP 18 BV 7.1) 
Neben der Energieeinsparung kommt der Kraft-Wärme-Kopplung und der Energieerzeugung durch Bio-
masse, Erdwärme, Sonnenenergie, Umweltwärme, Wasserkraft und Windkraft in der Region besondere 
Bedeutung zu. (RP 18 BV 7.2) 
Auf eine gute Einbindung der Ortsränder in die Landschaft und die Bereitstellung der dafür notwendi-
gen Mindestflächen soll geachtet werden (RP 18 BI 2.1). 
 
 
 
04. Berührte Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 
 

Baugesetzbuch i.d.geä. Fassung v. 15. September 2021 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen (§1a(2)1 BauGB). 
 

BNatSchG i.d.geä. Fassung v. 08.Dezember 2022 
Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege werden (…) für Teile eines Gemeindegebiets in Grünordnungsplänen dargestellt 
(§11(1)1 BNatSchG). 
Wenn mit der Bauleitplanung ein Eingriff in Natur und Landschaft verbunden ist, ist nach dem Leitfaden 
für die Anwendung der Eingriffsregelung zu prüfen, in welchem Umfang ökologische Ausgleichsmaßnah-
men durchzuführen sind (sinngemäß §18(1) BNatSchG). 
 

BayNatSchG i.d.geä. Fassung v. 23. Juni 2021 
Grünordnungspläne sind von der Gemeinde aufzustellen, sobald und soweit dies aus Gründen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist; sie können dabei auf Teile des Bebauungsplans 
beschränkt werden. (Art. 4(2)2 BayNatSchG). 
 
 
 
05. Berührte gemeindliche Planungen 
 

Flächennutzungsplan Schechen mit integriertem Landschaftsplan/ Dipl. Ing.(FH) Götz und E. Schek/ 
2000 

Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Landwirtschaftsfläche dargestellt. 
Die benachbarten Flächen im Westen (bebaute Teile von Lohen), Norden, Osten und Süden sind eben-
falls als Landwirtschaftsflächen dargestellt. Östlich des Plangebietes verläuft die Trasse der 380 kV 
Höchstspannungsfreileitung samt 40 m Sicherheitsbereich, sowie weiter östlich die Bahnlinie Rosenheim -
Mühldorf.  
Weiter nördlich beginnt der Siedlungsbereich von Schechen, südlich der von Mühlstätt.  
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06. Änderungsplanung- Darstellungen 
 
- Änderung der Nutzungsdarstellung „Landwirtschaftsfläche“ in „Sondergebiet Energieerzeugung/ 

Fernwärme“ auf der Fl. Nr. 559/T Gem. Marienberg 
- Änderung der Nutzungsdarstellung „Landwirtschaftsfläche“ in „Sonstige Grünfläche Ortsrandbegrü-

nung“ auf der Fl. Nr. 559/T Gem. Marienberg 
 
 
 
07. Änderungsplanung- Begründungen 

 
- Geltungsbereich nach städtebaulichem Ziel und konkreter Grundstücksfläche/ konkretem Vorha-

ben 
- Sondergebiet “Energieerzeugung/ Fernwärme“ gem. städtebaulichem Ziel und konkreter Grund-

stücksfläche/ konkretem Vorhaben 
Nachdem es sich bei dem geplanten Bauvorhaben nicht um ein privilegiertes Vorhaben handelt 
und eine Genehmigung auf Basis von §35 BauGB demnach nicht erteilt werden kann, wurde in Vor-
abstimmung mit der Gemeinde Schechen, dem Landratsamt Rosenheim und der Regierung von 
Oberbayern abgeklärt, inwieweit ein Bebauungsplan zur Erlangung eines Baurechtes für die ge-
plante größere Anlage aufgestellt werden kann und daraufhin das Bauleitverfahren begonnen.  
Das Vorhaben befindet sich aufgrund seiner Lage östlich der Schechener Str. in einem faktischen 
Außenbereich. Allerdings stellen derartige Anlagen der Biomassenutzung gem. Begründung zum 
Landesentwicklungsprogramms (siehe: zu LEP 3.3) keine Siedlungsansätze dar, die unter dem Ge-
sichtspunkt der Zersiedelung der Landschaft zu werten sind. Städtebaulich und gestalterisch kann 
die Anlage mit einer privilegierten landwirtschaftlichen Nutzung (z.B. Maschinenhalle, Freilaufstall 
etc.) im Außenbereich vergleichen werden. 

- Fläche für Maßnahmen zum Schutze, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, hier 
Gebietseingrünung/ Ausgleichsfläche gem. städtebaulichem Ziel. Im Sinne eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden wurde die erforderliche Ausgleichsfläche zugleich zur Gebietseingrü-
nung genutzt. Um eine möglichst starke Eingrünung der geplanten Anlage zu gewährleisten, wurde 
eine Eingrünung zu den freien Seiten des Vorhabens nach Norden, Osten und Süden mit einer Breite 
von 10 m vorgesehen. Diese Breite ist vergleichbar mit Grünstreifen, wie sie für Gewerbegebiete vor-
gesehen werden. 
 
 
 

08. Umweltbericht 
 

Im Zuge des Parallelverfahrens Aufstellung Bebauungsplan/ Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurde auf der Grundlage des Entwurfes zum Bebauungsplan entsprechend dem dortigen Planinhalt 
und Detaillierungsgrad ein Umweltbericht erstellt.  
Da auf der Ebene der vorbereitenden Planung (Flächennutzungsplan) keine zusätzlichen oder anderen 
erheblichen Umweltauswirkungen als auf der Ebene der verbindlichen Planung (Bebauungsplan) ermit-
telt werden können, wird auf einen gesonderten Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungs-
plans verzichtet (vgl. § 2 (4) 5 BauGB). 
 
 

 
09. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 
Die geplante Flächennutzung stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar (§ 21 BNatSchG), der aus-
zugleichen ist.  
Im Zuge der Entwurfsplanung zum Bebauungsplan wird der Ausgleichsbedarf für die neu ausgewiesene 
Baufläche nach dem Regelverfahren entsprechend dem "Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung" (Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen/ Neuauflage 2021) 
ermittelt, die Ausgleichsflächen nachgewiesen und die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt. Ausgleichsermittlung und Ausgleichsnachweis sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan darge-
stellt. 
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10. Berücksichtigung berührter Ziele, Grundsätze und Planungen 
 

Die unter Abschnitt 03 genannten Ziele und Grundsätze der Raumplanung wurden Grundlage des 
städtebaulichen Konzepts. 
Damit erreicht werden soll/ wird 
- die Energieversorgung (Strom) aus regenerativen Quellen wird ausgebaut und gestärkt 
- die Energieversorgung (Wärme) aus regenerativen Quellen für Lohen und Teile von Schechen wird 

ausgebaut und gestärkt 
- die mit der Baumaßnahme einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden ausgeglichen 
- eine starke Eingrünung der Betriebsfläche wird hergestellt 

 
Die unter Abschnitt 04 genannten Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes wurden Grundlage des 

grünordnerischen Konzepts. Die Untere Naturschutzbehörde und die Fachstelle „Wasser- und Boden-
schutz, Hochwasser“ im Landratsamt Rosenheim werden am Verfahren beteiligt. 
- die Bodenversiegelung wird auf das notwendige Maß begrenzt 
- ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden durchgeführt 

 
Die unter Abschnitt 05 genannten Ziele und Grundsätze der Gemeinde wurden Grundlage des  

städtebaulichen Konzepts. 
- Die Flächennutzung gem. Flächennutzungsplan wird entsprechend Zielvorgabe geändert.  
 
 
 
11. Flächenbilanz 
 
Bauflächen        ca. 0,2205.ha ca. 58 % 
Eingrünung/ Ausgleichsflächen      ca. 0,1590 ha ca. 42 %  
                    
Geltungsbereich        ca. 0,3795 ha      100 % 
 
Die % Anteile sind auf ganze Zahlen auf-/ abgerundet. 
 
 
 
12. Auswirkungen 
 
- Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes (vorbereitender Bauleitplan) wird die planerische Vor-

aussetzung zum Bebauungsplan Nr. 41 „Energiewerk Lohen“ (verbindlicher Bauleitplan) geschaffen 
(§8 (2)1 BauGB).  

- Mit dem daraus zu entwickelnden Bebauungsplan wird die planungsrechtliche Voraussetzung zur 
Ansiedlung der gemeindlich gewünschten Einrichtung geschaffen. 

- Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft müssen auf flankierenden Flächen Ausgleichs-
maßnahmen durchgeführt werden. 

 
 
 
Kolbermoor, 20.02.2024,   
 
 
 
 
 
 
Dipl. Ing. (FH) Christoph Fuchs. 
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